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Der dramatische Anstieg bei den Energiekosten stellt fast alle Unternehmen vor massive
Kostensteigerungen. Eine teilweise Abfederung sollen die Maßnahmen aus dem bereits beschlossenen
Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz – UEZG - bringen. Dieses ist mit 19. November 2022 in
Kraft getreten, nachdem die EU-Kommission die gesetzlichen Grundlagen für den Energiekostenzuschuss
genehmigt hat. Ziel ist die Unterstützung von "energieintensiven Unternehmen". Als solche gelten
Unternehmen, bei denen sich die Energie- oder Strombeschaffungskosten auf mindestens 3,0 % des
Produktionswertes belaufen.
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Unter "Produktionswert" ist der Umsatz, bereinigt um Bestandsveränderungen bei fertigen und unfertigen
Erzeugnissen und zum Wiederverkauf erworbene Waren und Dienstleistungen minus Käufe von Waren
und Dienstleistungen zum Wiederverkauf, zu verstehen. Es handelt sich somit um eine Art "Rohertrag".
Basis für die Ermittlung der 3 %-Schwelle ist der letzte Jahresabschluss, d.h. in der Regel der Abschluss
zum 31.12.2021.

Die Förderung – mittlerweile wurde auch die Förderrichtlinie zum Energiekostenzuschuss veröffentlicht -
richtet sich grundsätzlich an energieintensive, gewerbliche und gemeinnützige Unternehmen und
unternehmerische Bereiche von gemeinnützigen Vereinen. Um kleinere Unternehmen sowie
unternehmerische Bereiche von gemeinnützigen Vereinen zu unterstützen, entfällt lediglich bei
Jahresumsätzen bis 700.000 € das 3 %-Energieintensitätskriterium.

Nicht förderungsfähig sind energieproduzierende und mineralverarbeitende Unternehmen oder die land-
und forstwirtschaftliche Urproduktion. Ebenso ausgeschlossen sind Banken und Unternehmen im
sonstigen Finanzierungswesen sowie im Versicherungswesen wie auch im Immobilienbereich. Die
Förderung ist auch an die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen geknüpft. So müssen bis zum 31.3.2023
Energiesparmaßnahmen im Bereich der Beleuchtung und Heizung im Außenbereich gesetzt werden, um
die Förderung erhalten zu können – diese sind auch schriftlich festzuhalten.

Darüber hinaus müssen sich die Unternehmen verpflichten, ab dem Zeitpunkt der erstmaligen
Veröffentlichung der Förderrichtlinie keine Bonuszahlungen, die eine bestimmte Höhe überschreiten, an
Vorstände oder Geschäftsführer für das laufende Geschäftsjahr auszuzahlen. Die Beschränkung liegt
hierbei in Höhe von mehr als 50 % ihrer Bonuszahlungen für das Wirtschaftsjahr 2021. Nicht betroffen
von dieser Einschränkung sind bereits vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Veröffentlichung der
Förderrichtlinie ausgezahlte oder gewährte Bonuszahlungen für das laufende Geschäftsjahr.

Es sind insgesamt vier Förderstufen mit unterschiedlichen Anforderungen und Förderungen vorgesehen:

Stufe 1: Förderung der Preisdifferenz zwischen 2021 und 2022 (Mehrkosten) im Ausmaß von 30
% unter Berücksichtigung des Verbrauchs 2022. Die minimale Förderhöhe liegt bei 2.000 €, die
maximale Förderhöhe bei 400.000 €. Gefördert werden die Mehrkosten für den Verbrauch von
Strom, Gas und Treibstoffen.
Stufe 2: Hier müssen sich die Arbeitspreise für Strom und Gas im Vergleich zum Vorjahr
zumindest verdoppelt haben. In diesem Fall werden bis zu 70 % des Vorjahresverbrauchs mit
maximal 30 % gefördert. Die maximale Förderhöhe beträgt 2 Mio. €. Der Treibstoffverbrauch
spielt auf dieser Stufe keine Rolle.
Stufe 3: Neben den Voraussetzungen für Stufe 1 und 2 ist ein durch die Energiekosten verursachter
Betriebsverlust (EBITDA) erforderlich, um einen Zuschuss von bis zu 25 Mio. € zu erhalten. Die
Berechnung des Zuschusses in Stufe 3 erfolgt analog zu Stufe 2, wobei ein Fördersatz von 50 % zur
Anwendung gelangt.
Stufe 4: In Stufe 4 werden nur ausgewählte Branchen nach dem Befristeten Krisenrahmen
unterstützt. Hier sind maximale Zuschüsse pro Unternehmen bis zu 50 Mio. € möglich.

Die Förderungen beziehen sich auf Energieaufwendungen, die im Zeitraum zwischen 1.2.2022 und 30.
September 2022 angefallen sind.

Mit der Abwicklung der Zuschüsse ist die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) betraut. Alle
Förderwerber, die sich im Zeitraum von 7.11.2022 bis 28.11.2022 registriert haben, können eine
Förderung beantragen. Die konkreten Anträge können im Zeitraum vom 29.11.2022 bis 15.2.2023 gestellt
werden. Der Fördertopf ist mit 1,3 Mrd. € begrenzt. Eine Feststellung eines Steuerberaters,
Wirtschaftsprüfers oder Bilanzbuchhalters wird im Zuge der Antragstellung benötigt (z.B. zum Nachweis
der Energieintensität des Unternehmens, der Höhe der förderbaren Energiemehraufwendungen, zur



Bestätigung des Vorliegens eines Betriebsverlusts usw.).
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 Verwandte Themen:
 Energiekosten Förderung Energiesparmaßnahmen Strom und Gas Förderrichtlinie 
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Informationen und Formulare

 

Checklisten

Kilometergeld,
Betriebsausgaben, SV-
Beiträge, uvm.

 

Formulare

Aktuelle Steuerformulare zum
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Download.

 

Newsletter

Bleiben Sie auf dem laufenden
und abonnieren Sie unseren
Newsletter.

  

Diverses

 

Infocorner

Häufiger Fragestellungen
rasch beantwortet!

 

Kontaktieren sie uns

Sie haben eine Frage oder
benötigen eine Auskunft?
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Online Steuerrechner

Einkommenssteuer, Brutto-
Netto-Gehalt, uvm.

  

Beispiele unserer Tätigkeiten

 

Steuerrecht

Umfassende Beratung zu allen
Themen des Steuerrechts.

 

Bilanzwesen

Erstellung und Ausarbeitung
von Jahresabschlüssen.
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Lohnverrechnung

Laufende Lohn &
Gehaltsabrechnung.
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